
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/10/6 92/16/0191
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1994

Index

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §14 TP6 Abs5 Z4;

Rechtssatz

Die Anwendung der Befreigungsbestimmung des § 14 TP 6 Abs 5 Z 4 GebG setzt voraus, daß sich die Eingabe auf ein

KONKRETES Ermittlungsverfahren betre?end den EINSCHREITER bezieht (Hinweis Frotz-Hügel-Popp, Kommentar zum

Gebührengesetz, fünfte Lieferung, Anm B VI 4b zu § 14 TP 6 GebG).
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